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Newsletter 39 | Green City AG 

 

Informationen zu den Namensschuldverschreibungen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir möchten Ihnen mit diesem Newsletter weitere Informationen und Klarstellungen 

in Sachen Green City zukommen lassen, da uns zahlreiche Anfragen vonseiten der 

Namensschuldverschreibungsinhaber erreicht haben.  

 

In den letzten beiden Newslettern haben wir ausführlich über die Abstimmungen 

ohne Versammlung bei den Inhaberschuldverschreibungen der KWP II und KWP III 

berichtet. Wie berichtet können die Inhaber von Namensschuldverschreibungen an 

dieser Abstimmung nicht teilnehmen. Auf der Abstimmung ohne Versammlung wird 

auch noch nicht über den Insolvenzplan abgestimmt, sondern nur darüber, ob der 

gemeinsame Vertreter der Inhaberschuldverschreibungen der KWP II und KWP III 

auf einer noch einzuberufenden Gläubigerversammlung aller Gläubiger für oder 

gegen den Insolvenzplan stimmen soll. 

 

Die Inhaber von Namensschuldverschreibungen dürfen dann auf der noch 

einzuberufenden Gläubigerversammlung selbst über den Insolvenzplan abstimmen. 

Wir werden alle Namensschuldverschreibungsinhaber, die an der noch einzuberu-

fenden Gläubigerversammlung nicht selbst teilnehmen können, auf dieser vertreten. 

Entsprechende Vollmachten können jedoch erst dann versandt werden, wenn die 

Einladung hierzu erfolgt ist.  

 

Insolvenzquote  

 

Sowohl Inhaber- als auch Namensschuldverschreibungen sind nachrangig. D. h., auf 

beide entfällt dann später voraussichtlich auch die gleiche Quote. Im Insolvenz-

verfahren besteht die Besonderheit, dass die vor- bzw. normalrangigen Verbind-

lichkeiten voraussichtlich zu 100 % befriedigt werden können und entsprechend eine 

Insolvenzquote auch auf die nachrangingen Forderungen entfällt. Die Quote hängt 

wie dargestellt maßgeblich davon ab, ob ein Sanierungsverfahren via Insolvenzplan 

durchgeführt wird oder nicht.  

 

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder 

info@sdk.org gerne zur Verfügung.  

 

München, den 13.10.2023  

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
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